
FÖRDERCHANCEN 
FÜR PRIVATPERSONEN 
UND VEREINE!

Familiengerechte Kommune
Hagen am Teutoburger Wald

DORFENTWICKLUNG
DORFREGION HAGEN A.T.W. 

„Wo ist ein Dorf wie Hagen, 
so wunderlieb und schön.“



WER WIRD GEFÖRDERT?
Die Dorfentwicklung Hagen a.T.W. läuft seit Juli 2020 bis 
voraussichtlich Dezember 2028. Sie ist ein vom Land Nie-
dersachsen geförderter Prozess, der die Entwicklung 
einer Dorfregion und ihrer Gemeinschaft unterstützt. 
Grundlage ist die Richtlinie für Zuwendungen zur 
Integrierten Ländlichen Entwicklung (ZILE). 

Nicht nur Gemeinden, auch private Antragsteller und 
Vereine profitieren vom Dorfentwicklungsprogramm: Sie 
können darüber bauliche, soziale und kulturelle Projekte 
umsetzen. Da Hagen a.T.W. zudem in der LEADER-Region  
Hufeisen liegt, können Antragsteller bei einem positiven 
Bescheid noch mehr Fördergelder erhalten! 

WIE WIRD GEFÖRDERT?
Aktuell gelten folgende Förderquoten auf Nettobeträge
(Stand JANUAR 2024):

WAS WIRD GEFÖRDERT?

PRIVATE MASSNAHMEN
Gefördert werden vor allem die Erhaltung und Gestaltung 
von Gebäuden, die das Ortsbild und die Landschaft 
prägen. Auch Um- und Nachnutzungsprojekte an solchen 
Gebäuden sind förderfähig. 

Welche Merkmale Gebäude aufweisen müssen,  um als 
orts- oder landschaftsbildprägend zu gelten, legt der 
baulich-gestalterische Handlungsrahmen fest. Er ist Teil 
des Dorfentwicklungsplans der Dorfregion Hagen a.T.W.. 
Auch wenn Gebäude mit entsprechenden Merkmalen an 
zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten angepasst werden, ist 
eine Förderung möglich.

GEMEINNÜTZIGE VEREINE
Für gemeinnützig anerkannte Vereine und Verbände kann 
sich ein Antrag richtig lohnen! Die Bandbreite der 
förderfähigen Projekte ist groß: So ist es zum Beispiel 
möglich, ein Dorfgemeinschaftshaus multifunktional oder 
barrierefrei umzugestalten, sowie Freizeit- und Naher-
holungseinrichtungen zu schaffen, zu verbessern oder 
auszubauen.

INFOS: WWW.HAGEN-ATW.DE

Private Maßnahmen: 
Fördersatz i.d.R. 35% 

 plus 5% LEADER-Bonus = 40% 
(maximal 50.000 Euro bis 150.000 

Euro - je nach Maßnahme)

Gemeinnützige Vereine: 
Fördersatz i.d.R. 65% 
 plus 10% LEADER-Bonus = 75%  
(teilweise Förderhöchstgrenzen für  
Projekte)

Die beantragte Förderung von 
Vereinen und Privaten muss 
mindestens 2.500 € betragen. 

WICHTIG!
Mit den Maßnahmen 

darf erst begonnen wer-
den, wenn die Bewilligung 

vom Amt für regionale 
Landesentwicklung (ArL) 

vorliegt!

ANTRAGS-
STICHTAG!
30. September



WARUM WIRD GEFÖRDERT?
Die Dorfentwicklung hat das Ziel, den dörflichen Charakter 
einer Region zu erhalten. Außerdem will das Förderpro-
gramm das innerörtliche Gemeinschaftsleben stärken und 
Impulse geben, um das dörfliche Umfeld zu verbessern. 

Zu diesem Zweck werden eine Vielzahl von Projekten geför-
dert, zum Beispiel die Gestaltung von Wegen und Plätzen, 
Hochwasserschutzmaßnahmen, die Schaffung, Erhaltung 
und Verbesserung von Basisdienstleistungen oder Ein-
richtungen für Kinder, Jugendliche und Senioren. Welche 
Maßnahmen umgesetzt werden sollen, ergeben sich aus 
den Handlungsfeldern des Dorfentwicklungsplans, der von 
den Bürgern der Dorfregion Hagen a.T.W. erarbeitet wurde.

WO BEKOMME ICH UNTERSTÜTZUNG?
Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Projekt förderfähig ist? 
Kein Problem! Wir beraten Sie gerne kostenlos zu den 
Fördermöglichkeiten und helfen bei der Antragsstellung:

Karsten Perkuhn  
Ansprechpartner bei Fragen zur Dorfentwicklung
pro-t-in GmbH
Tel. 0591.964943-19
E-Mail: perkuhn@pro-t-in.de

Richard Gertken  
Ansprechpartner bei Fragen zu baulichen Maßnahmen 
Büro für Landschaftsplanung
Tel. 05951.9510-13
E-Mail: r.gertken@bfl-werlte.de

Markus Hestermeyer 
Gemeinde Hagen a.T.W.
Tel. 05401.977-44

E-Mail: hestermeyer@hagen-atw.de
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